
     Verwaltungsgemeinschaft Heldenstein
Mitgliedsgemeinden Heldenstein und Rattenkirchen

Landkreis Mühldorf a. Inn

Europawahl 2019
Plakatierung in der Gemeinde Rattenkirchen 

Sehr geehrter Herr Deuter, 

bei  der  Plakatierung  anlässlich  der  Europawahl  2019  bitten  wir  Sie,  folgende
Bestimmungen zu beachten:

Das Aufstellen von Plakatständer bzw. Plakattafeln ist zulässig, sofern sie
 kein Verkehrshindernis, auch nicht für Fußgänger, darstellen,
 nicht Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen gleichen, mit ihnen verwechselt 

werden oder deren Wirkung beeinträchtigen können,
   nicht die Sicht auf den Straßenverkehr behindern,
   nur innerorts aufgestellt werden.

An  Verkehrszeichen,  sonstigen  Verkehrseinrichtungen,  Bushäuschen,  öffentlichen
Gebäuden oder Zäunen von öffentlichen Einrichtungen dürfen keine Plakate angebracht
werden. 

Die Plakatständer müssen nach der Wahl zeitnah vom Veranstalter bzw. durch von ihm
beauftragte Personen entfernt werden.

Die  Zustimmung  gilt  nur  für  Gemeindestraßen.  Für  die  Kreis-,  Staats-  und
Bundesstraßen können wir keine Zustimmung erteilen. 

Mit freundlichen Grüßen

gez:

Anna Staudinger
Verwaltungsangestellte

RV in den Landkreisen Altötting-Mühldorf eG (BLZ 710 610 09) Kto.Nr.: 101 601 784
Kreissparkasse Mühldorf a. Inn (BLZ 711 510 20) Kto.Nr.: 209 346
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